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Ratgeber

Willensvollstrecker bieten Entlastung
Die demografische Entwicklung trägt dazu bei, dass die Anzahl
zu teilender Nachlässe in den kommenden Jahren weiter steigen
wird. Gleichzeitig lässt sich eine zunehmende Komplexität bei
administrativen Aufgaben und steuerlichen Fragen beobachten.
EinWillensvollstrecker vermag hier wertvolle Dienste zu leisten.

Warum sollte man einen Willens-
vollstrecker einsetzen? Die Erbtei-
lung im Sinne des Verstorbenen ist
eine anspruchsvolle Aufgabe. Selbst
wenn der Erblasser seinen Nach-
lass in einem Testament oder Erb-
vertrag geregelt hat, sind die Erben
mit vielen Stolpersteinen konfron-
tiert. Das gilt besonders im Kanton
Zürich und in anderen Kantonen
ohne amtliche Erbteilungsbehörde.
Ein Willensvollstrecker sorgt dafür,
dass die Erbschaft reibungslos und
steueroptimiert auf die Erben über-
tragen wird und der Familienfriede
gewahrt bleibt.
Erbengemeinschaften sind Zwangs-
gemeinschaften: Bis zum Vollzug
der Erbteilung müssen sie jeden Be-
schluss einstimmig fassen (Art. 602
ZGB). Das kann zu Komplikationen
führen, vor allem wenn die Erben
weit entfernt voneinander leben, ge-
sundheitlich beeinträchtigt oder zer-
stritten sind. Auch dann gilt es, das
Vermögen zu verwalten, das Mobi-
liar oder den ganzen Haushalt zu li-
quidieren, die Verträge anzupassen,
abzuschliessen oder zu kündigen.

Für Transaktionen, die über das Be-
zahlen der üblichen Kosten bei ei-
nem Todesfall hinausgehen, müssen
sich die Erben gegenüber der Bank
legitimieren. Dazu benötigen Sie ei-
nen Erbschein, den sie sich erst be-
schaffen müssen. Ist die Verwaltung
der Erbschaft blockiert, drohen Ver-
luste für alle Beteiligten.
Wer ein Testament findet, muss es
sofort der zuständigen Behörde ein-
reichen, die es innert Monatsfrist er-
öffnet. 30 Tage nach der Zustellung
an alle Beteiligten stellt die Behörde
auf Verlangen der Erben den Erb-
schein aus. Im Idealfall dauert es also
60 Tage, bis die Erben gemeinsam
über die Erbschaft verfügen kön-
nen. In der Praxis zieht sich die Tes-
tamentseröffnung häufig über meh-
rere Wochen oder gar Monate hin,
vor allem wenn einzelne Erben nicht
auffindbar sind. Als Erblasser kön-
nen Sie dem wirksam vorbeugen,
indem Sie einen passenden Willens-
vollstrecker einsetzen. Angefangen
beim Willensvollstreckerzeugnis: Es
stellt sicher, dass der Willensvollstre-
cker in der Regel schon 14 Tage nach
der Einlieferung des Testaments über
die Erbschaft verfügen kann.

Den passenden Willensvollstrecker
auswählen. Das Amt des Willens-
vollstreckers ist höchst persönlich
und damit weder übertragbar noch
vererblich. Wenn geeignete Ersatz-
verfügungen im Testament fehlen,
kann die Ernennung des Willens-
vollstreckers bedeutungslos wer-
den. Nicht zuletzt deswegen fällt die
Wahl immer häufiger auf juristische
Personen wie Banken, Treuhandge-
sellschaften oder Anwaltskanzleien.
Verhinderungsgründe sind damit
praktisch ausgeschlossen, die juristi-
sche Person ist stets präsent und per-
manent handlungsfähig: meist über
mehrere Generationen hinweg. Die
Hausbank oder der Treuhänder sind
mit den vermögensrechtlichen Ver-
hältnissen des Erblassers vertraut,
und oft auch mit seiner familiären
Situation.
Ein erfahrener Willensvollstrecker
kennt die lokalen Gegebenheiten
und ist mit den Steuer- und Grund-
buchämtern bestens vernetzt. Er ga-
rantiert Neutralität und weiss, wel-
che Massnahmen sich unmittelbar
nach einem Todesfall aufdrängen.
Er sichert die Hinterlassenschaft,
minimiert die laufenden Kosten und
führt die Erben zuverlässig und si-
cher durch den Erbgang bis zur Erb-
teilung. Er kümmert sich um drin-
gende administrative Aufgaben und
entlastet die Erben, damit sie sich auf
die emotionale Bewältigung ihrer
Trauer konzentrieren können. Der
Willensvollstrecker ist eine wertvolle
Stütze für den überlebenden Ehegat-
ten, indem er dessen güterrechtliche
Interessen wahrt und ihm beratend
und organisatorisch zur Seite steht.

Einen Erbenvertreter beauftragen,
falls kein Willensvollstrecker er-
nannt wurde. Wenn der Verstor-
bene in seinem Testament keinen
Willensvollstrecker ernannt hat,
müssen die Erben selbst dafür sor-
gen, dass das Erbe aufgeteilt und
die Erbengemeinschaft aufgelöst
wird. Am einfachsten ist es, wenn
sie sich auf einen erfahrenen Erben-
vertreter einigen, der diese Aufgabe
übernimmt.
In Frage kommt ein Mitglied der
Erbengemeinschaft oder ein pro-
fessioneller Erbenvertreter ohne Ei-
geninteressen. Er sollte sich mit Erb-
schaftsangelegenheiten auskennen
und das Vertrauen aller Erben ge-
winnen. Eine neutrale Bezugsper-
son kann die Interessen aller Betei-
ligten am besten wahrnehmen und
ähnlich wie ein Mediator einen Kon-
sens herbeiführen, der für alle trag-
bar ist. Das ist für die Erben vorteil-
hafter, als den Konflikt vor Gericht
auszutragen. Erbteilungsprozesse
sind sehr kostspielig und oft emotio-
nal zermürbend, und es dauert nicht
selten mehrere Jahre, bis ein rechts-
kräftiges Urteil vorliegt. ■
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Info

Wichtigste Aufgaben eines Willensvollstreckers
• Nachlassinventar
• Steuerverfahren
• Verwaltung der Erbschaft
• Vertretung gegenüber Banken, Versicherungen und Behörden

(bspw. Bezirksgericht, Erwachsenenschutzbehörde, Grundbuch- und
Steueramt)

• Güterrechtliche Auseinandersetzung
• Erbteilung

Zusatzaufgaben
• Steueroptimierte Beratung des Ehegatten und der übrigen Erben
• Vermittlung zwischen den Erben, vor allem bei unterschiedlicher

Interessenlage
• Berücksichtigung individueller Wünsche der Erben


